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Stadtverwaltung Bad Lausick      Bad Lausick, den 18.11.2024 
 

 
BESCHLUSSVORLAGE Nr. III/III/05/28/11/2024 

für die öffentliche Sitzung des Stadtrates am 28.11.2024 
 
 

Gegenstand der Vorlage: 
Beschluss der 4. Änderungssatzung zur „Satzung über die Verpflichtung der Straßenan-
lieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege“  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat beschließt die vorliegende „Satzung über die Verpflichtung der Straßenan-
lieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege“ vom 19.02.1998 in 
der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 28.11.2024. 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Die Satzung vom 19.02.1998 in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 13.12.2001 
tritt damit außer Kraft. 
 
Begründung: 
Die bestehende Satzung war auf Grund von Änderungen in der Rechtsgrundlage 
(Sächsisches Straßengesetz – SächsStrG) anzupassen. Ebenso sollte der Umfang der 
Reinigung (Schnittgerinne) ausgeweitet und klarer definiert werden sowie die Pflege 
von Grünflächen entfallen. Es erfolgte eine Anlehnung an die Mustersatzung des SSG. 
 
Anlagen:   
 
bereits gefasste Beschlüsse: --- 
aufzuhebende Beschlüsse: ---  
 

Finanzielle Auswirkungen:  
- Produktkonto Ergebnishaushalt:  --- 
- Produktkonto Finanzhaushalt :   
- einmalige Kosten:     
- laufende Kosten: 
- zu erwartende Erträge:     
- jährliche Belastung:  
 
 
 
Vorlage abgestimmt mit: 

Bgm. x Fin.  HA x OA  Bau x Lieg.  VA x TA x   
 

Verteiler des Beschlusses: 

Bgm. x Fin.  HA x OA x Bau x         
 

Verantwortlich für die Durchführung: 

Bgm.  Fin.  HA x OA x Bau x         
 

Verteiler der Vorlage: 

Bgm. x 18xSR x 8xOR  Fin. x HA x Bau x     Presse  

 


